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Bundesverwaltungsgericht stoppt Elbvertiefung vorlä ufig 
 
 
Klaus Heitmann, Hauptgeschäftsführer des ZDS: 
 

 „Der vorläufige Beschluss ist ein herber Rückschlag für den Seehafenstandort 

Deutschland, aber keine Entscheidung gegen die Fahrrinnenanpassung. Sie ist 

ein Projekt von nationaler Bedeutung und dringender denn je. Die bisherigen 

Verzögerungen haben dazu geführt, dass große Schiffe in immer kürzeren Zeit-

fenstern abgefertigt werden  müssen, was erhebliche Mehrkosten zur Folge 

hat. Kundenreaktionen sind durch die weiteren Verzögerungen nicht mehr aus-

zuschließen. 

Nach dem Koalitionsvertrag wird die Bundesregierung die Wettbewerbsfähig-

keit der deutschen Seehäfen durch eine zügige Optimierung der seewärtigen 

Zufahrten sicherstellen. Dieser Ausbau sei von allergrößter Bedeutung für die 

gesamte exportorientierte Wirtschaft. Auch im Nationalen Hafenkonzept sowie 

im Aktionsplan Güterverkehr und Logistik der Bundesregierung hat der Ausbau 

der seewärtigen Zufahrten der deutschen Seehäfen oberste Priorität. 

Bereits vor einiger Zeit hatte das Bundesverwaltungsgericht zur Fahrrinnenan-

passung der Außen- und Unterweser einen ähnlichen vorläufigen Beschluss 

gefasst. Jetzt liegt ein weiterer vorläufiger Beschluss vor. Beide führen zu wei-

teren Verzögerungen bei den dringend erforderlichen Projekten. Dabei handelt 

es sich allerdings nicht um Entscheidungen gegen die beiden Fahrrinnenan-

passungen.“ 


